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Berichtigung der Fachprüfungsordnung für die Prüfung im Bachelorstudiengang Technische 
Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik (dual) im Fachbereich Bauen + Leben an der 

Hochschule Trier  
vom 20.08.2024 

 
 

 
Die oben genannte Fachprüfungsordnung für die Prüfung im Bachelorstudiengang Technische Gebäu-
deausrüstung und Versorgungstechnik (dual) im Fachbereich Bauen + Leben an der Hochschule Trier 
vom 24.07.2024 wurde am 24.07.2024 vom Präsidium der Hochschule Trier genehmigt und im amtli-
chen Veröffentlichungsorgan „publicus“ der Hochschule Trier am 24.07.2024 („publicus“ Nr. 2024-22, 
S. 218-226) veröffentlicht. Sie wird hiermit wie folgt berichtigt: 
 
 
 
In § 5 Abs. 1 fehlt der für duale Studiengänge zwingend vorgeschriebene Absatz über den Nach-
weis eines gültigen Praktikums- oder Ausbildungsvertrags. Dieser wird ergänzt: 
 
(1) […]  
 
Darüber hinaus ist bei Einschreibung ein gültiger Praktikums- oder Ausbildungsvertrag gemäß § 20 Abs. 
3 HochSchG in der angestrebten Studienrichtung mit einem Praxispartner nachzuweisen, mit dem die 
Hochschule Trier eine Kooperationsvereinbarung geschlossen hat. 
 
 
 
In § 6 fehlen die für duale Studiengänge zwingend vorgeschriebenen Absätze zu Praxis-Transfer-
Modulen sowie Praxisphasen. Diese werden ergänzt: 
 
 
(6) Die in der Anlage 1 als Theorie-Praxis-Transfer-Module gekennzeichneten Module dienen der mo-
dularen Vernetzung des Kompetenzerwerbs und werden in Kooperation mit dem Praxispartner durch-
geführt. Näheres regelt das Modulhandbuch.  

(7) Das Studium wird in den vorlesungsfreien Zeiten von praktischen Phasen bei einem Praxispartner 
begleitet. Die Praxisphasen im Studiengang gemäß in den Anlagen 3 und 4 sind über den Rahmenplan 
im Kooperationsvertrag mit dem jeweiligen Praxispartner festgelegt.  

 
 
 
 
 
 
Trier, den 20.08.2024 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Hans-G. Schoen  
Der Dekan des Fachbereichs Bauen + Leben der Hochschule Trier 
 
 
 


